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Satzung und Gebührentarif  
für den Rettungsdienst der Stadt Dortmund  

vom ____________ 
 
Aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1 und 77 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.94 (GV NRW S. 666/SGV NRW 
2023), der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land NRW (KAG NRW) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/ SGV NRW 610) und insbesondere der §§ 1, 2, 2a, 6, 13 und 
14 des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport 
durch Unternehmer (RettG NRW) vom 24.11.1992 (zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15.12.2015, GV NRW S. 886) hat der Rat der Stadt Dortmund in seiner Sitzung am ___________ 
folgende Satzung und Gebührentarif für den Rettungsdienst der Stadt Dortmund beschlossen: 
 
§ 1 Aufgabe des Rettungsdienstes 
 
(1) Die Stadt Dortmund betreibt einen Rettungsdienst im Sinne des RettG NRW. 
(2) Aufgaben und Umfang des Rettungsdienstes ergeben sich aus den gesetzlichen Bestimmungen 

in ihrer jeweils geltenden Fassung. 
(3) Die Stadt Dortmund kann die Aufgaben des Rettungsdienstes unter Mitwirkung der anerkann-

ten Hilfsorganisationen und anderer Leistungserbringer wahrnehmen. 
 
§ 2 Antragstellung 
 
(1) Die Beförderung oder die Bereitstellung eines Krankenkraftwagens muss bei der Leitstelle 

der Berufsfeuerwehr Dortmund unter Angabe des Namens, der Anschrift und der Rufnummer 
des Antragstellers beantragt werden. 

(2) Mitglieder gesetzlicher Krankenkassen haben dem Personal des Krankenkraftwagens eine 
Verordnung über die Notwendigkeit der Beförderung und die Versichertenkarte vorzulegen. 
Dies gilt nicht, wenn der Gesundheitszustand der zu befördernden Person keinen Aufschub 
duldet. Die Bescheinigung ist dann innerhalb von drei Tagen bei der Berufsfeuerwehr einzu-
reichen. 

(3) Eine Verpflichtung zur Bereitstellung eines Krankenkraftwagens – ausgenommen sind drin-
gende Notfälle – besteht nicht. 

(4) Bei Fahrten, die über die Stadtgrenze hinausgehen und die einschließlich Hin- und Rückfahrt 
200 km übersteigen, kann eine Kostenübernahmegarantie oder eine Sicherheitsleistung in Hö-
he der voraussichtlichen Gebühren verlangt werden. 

 
 
§ 3 Gebührenpflicht 
 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Beginn der Beförderung. Bei einem Notarzteinsatz ent-

steht die Gebührenpflicht, wenn der Notarzt eine Leistung erbringt. 
(2) Die Gebührenpflicht entsteht im Übrigen auch, sobald das angeforderte Rettungsmittel am 

Einsatzort eintrifft bzw. eine Leistung des Rettungsdienstes erbracht worden ist, es aber zu 
keiner Beförderung gekommen ist. Voraussetzung ist dabei, dass die Leistungserbringung auf 
missbräuchliches Verhalten oder eine grobe Fehleinschätzung hinsichtlich der Notwendigkeit 
der rettungsdienstlichen Leistungserbringung zurückzuführen ist. 

(3) In Härtefällen kann die Gebühr ganz oder teilweise erlassen werden. 
(4) § 3 Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die Leistung(-sanforderung) auf ein offensichtliches 

Fehlverhalten des Rettungsdienstträgers zurückzuführen ist. 
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§ 4 Gebührenpflichtige Personen 
 
(1) Gebührenpflichtig sind Personen, 

a. die die Leistung in Anspruch nehmen oder in deren Interesse die Leistung erbracht wird, 
b. die den Rettungsdienst beauftragt haben. 

(2) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
(3) Sofern Ansprüche der gebührenpflichtigen Personen gegenüber gesetzlichen Versicherungs-

trägern oder Ersatzkassen bestehen, kann mit diesen direkt abgerechnet werden. 
 
 
§ 5 Gebühren 
 
(1) Für innerhalb des Stadtgebietes erbrachte Leistungen werden folgende Gebühren erhoben: 

a. für die Beförderung mit einem Krankentransportwagen in der Zeit von 
06.00 bis 22.00 Uhr 264,00 € 

b. für die Beförderung mit einem Krankentransportwagen in der Zeit von 
22.00 bis 06.00 Uhr 344,00 € 

c. für die Beförderung mit einem Rettungstransportwagen 575,00 € 
d. für den Notarzteinsatz 614,00 € 

 
(2) Wird beim Einsatz die Grenze des Stadtgebietes überschritten, sind neben der Gebühr nach 

Abs. 1 folgende Gebühren zu entrichten: 
a. für jeden außerhalb der Grenze der Stadt Dortmund zurückgelegten 

Kilometer (Hin- und Rückfahrt) 0,80 € 
b. die Reisekosten der Fahrzeugbesatzung nach Maßgabe des Landesrei-

sekostengesetzes in der jeweils gültigen Fassung.  
 
(3) Bei einem Einsatz, der die Dauer von 3 Stunden übersteigt, erhöht sich die nach Absatz 1, 

Buchstaben a., b., c. oder d. festgesetzte Grundgebühr. Für jede angefangene Viertelstunde 
Einsatzdauer, beträgt die Erhöhung ein Viertel der Gebühren gemäß § 5 Abs. 1, Buchstaben 
a, b, c, oder d.   

(4) Bei einem Einsatz gemäß § 3 Abs.2 beträgt die Gebühr für jede angefangene Viertelstunde 
Einsatzdauer ein Viertel der Gebühren nach § 5 Absatz 1 und gegebenenfalls Absatz 3 zuzüg-
lich der Gebühren gemäß § 5 Absatz 2. 

(5) Werden mehrere Patienten in einem Krankenkraftwagen befördert, wird die nach Absatz. 1, 
errechnete Gebühr zuzüglich der nach den Absätzen 2 und 3 fälligen Gebühren von den be-
förderten Personen anteilig erhoben. 

(6) Die Gebühr für zusätzlich eingesetztes Personal und / oder Material wird entsprechend dem 
Kostenersatztarif der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und über die Erhebung 
von Gebühren der Feuerwehr der Stadt Dortmund in der jeweils gültigen Fassung erhoben. 

 
 
§ 6 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Dortmunder Bekanntmachungen, 
Amtsblatt der Stadt Dortmund, in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Satzung und Gebührentarif für den Rettungsdienst der Stadt Dortmund  
vom 06.10.2016 außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
Die vorstehende Satzung und der Gebührentarif für den Rettungsdienst der Stadt Dortmund. 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Dortmund vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Dortmund, den   
 
 
 
 
Ullrich Sierau 
Oberbürgermeister 
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 Kalkulation 2016 Kalkulation 2019
RTW NEF

Tag Nacht
Personalaufwand für Rettungsmittelbesetzung 7.445.180 €                           9.555.642 € -  €              -  €                   9.036.229 €             519.413 €               
Personalaufwand für Einsatzleitstelle                1.851.797 €              2.448.635 € 685.618 €       97.945 €             1.199.831 €             465.241 €               
Personalaufwand für Desinfektion 179.484 €                                 209.883 € 58.767 €         8.395 €               102.843 €                39.878 €                 
Personalaufwand Gebührenabrechnung 219.500 €                                 421.138 € 117.919 €       16.846 €             206.357 €                80.016 €                 
Personalaufwand Führung, Verwaltung, Technik 856.407 €                                 914.124 € 191.966 €       27.424 €             539.333 €                155.401 €               
Summe Personalaufwendungen 10.552.368 €             13.549.422 €            1.054.270 €    150.610 €            11.084.594 €            1.259.949 €            
Aufwand für Sach- und Dienstleitungen 16.698.802 €             20.498.270 €            3.839.366 €    672.559 €            11.587.138 €            4.399.207 €            
       davon Leistungen an Dritte 13.712.802 €            18.160.086 €           3.389.682 €    593.634 €           10.418.749 €           3.758.021 €            
Sonstiger ordentlicher Aufwand 1.303.422 €              1.579.564 €             182.564 €       42.097 €             1.064.318 €             290.585 €               
Ausbildung Notfallsanitäter (Personal und Sachaufwand) -  €                                       4.827.191 €         363.803 €             181.902 €                3.543.927 €                 737.559 € 
geringwertige Wirtschaftsgüter                   195.000 €                  124.27 6 € 26.098 €         3.728 €                73.323 €                   21.127 €                 
Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung (ViLV)                   680.132 €               1.056.063  € 221.773 €       31.682 €              623.077 €                 179.531 €               
kalkulatorische Abschreibungen                1.227.866 €               1.736.918 € 364.753 €       52.108 €              1.024.782 €              295.276 €               
Verzinsung des Anlagekapitals                   336.275 €                  495.06 6 € 103.964 €       14.852 €              292.089 €                 84.161 €                 
Gesamtaufwendungen 30.993.865 €             43.866.772 €            6.156.590 €    1.149.537 €         29.293.249 €            7.267.395 €            
Berücksichtigung Betriebsergebnisse Vorjahre 567.495 €                  4.563.081 €              1.277.828 €    319.457 €            1.201.722 €-              4.167.519 €            
Nach Berücksichtigung von GuV-Vorträgen 31.561.360 €             48.429.853 €            7.434.418 €    1.468.994 €         28.091.527 €            11.434.914 €          
abzüglich
Aufwendungen des RettD für Leistungen zu Gunsten des Brandschutzes (§ 1 BHKG)
Sonderleistungen 
Veränderung durch Verhandlungsergebnis

809.236 €                  315.000 €                 115.500 €       25.200 €              126.000 €                 48.300 €                 

Kalkulationsbasis für Grundgebühren 30.752.124 €             48.114.853 €            7.318.918 €    1.443.794 €         27.965.527 €            11.386.614 €          

voraussichtliche Einsätze 27.716 4.192 48.571 18.529
Gebührensätze 2019 264 €              344 €                   575 €                        614 €                      

Verteilung der Kosten auf:
KTW
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